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RS OGH 1979/3/27 4Ob581/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.03.1979

Norm

ABGB §863 I

ABGB §1016

Rechtssatz

Bloße Untätigkeit der Gesellschaft - soweit sie nicht im Einzelfall gemäß § 863 ABGB zweifelsfrei als schlüssige

Genehmigung der betre enden Rechtshandlung des falcus procurator gedeutet werden kann - kann eine

Verp ichtung nicht begründen; dem Vertragspartner wird aber entsprechend der Übung des redlichen

Geschäftsverkehrs die Befugnis eingeräumt werden müssen, von der Gesellschaft innerhalb angemessener Frist eine

Erklärung über die Genehmigung oder Nichtgenehmigung zu verlangen.
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